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Kindertagesstättenbedarfsplanung zum 01.08.2019                
 
 
Sachbericht 
 
Seit Inkrafttreten des Kinder- und Jugendhilfegesetzes als Achtes Buch des Sozialgesetzes 
besteht die Verpflichtung zur Jugendhilfeplanung nach § 80 SGB VIII. Im Rahmen dieser 
Planungsverantwortung ist der Bedarf an Kinderbetreuungsangeboten in Tagespflege, Krippe, 
Kindergärten und Horten zu planen und jährlich fortzuschreiben.  
 
Ein grundsätzlicher Rechtsanspruch für die Betreuung in der Kindertageseinrichtung besteht 
seit dem 01.08.2013. Demnach haben alle Kinder einen Anspruch auf einen Platz in einer 
Kindertageseinrichtung, sobald sie das 1. Lebensjahr vollendet haben.  
 
Unabhängig vom Rechtsanspruch wird von Sorgeberechtigten der Kinder bis zum 1. 
Lebensjahr im Rahmen der Vereinbarkeit von Familie und Beruf eine bedarfsgerechte 
Kindertagesbetreuung gefordert. Auch für Kinder im schulpflichtigen Alter sollte ein 
bedarfsgerechtes Angebot vorgehalten werden. 
 
Der Kindertagesstättenbedarfsplan ist zum 01.08. jeden Jahres fortzuschreiben. In die für alle 
Städte und Gemeinden einheitliche Grundlage des Landkreises Hildesheim sind die 
spezifischen Daten für die Stadt Bockenem eingetragen. Betroffen sind die Kinder bis 3 Jahre 
(Krippenbetreuung), Kinder vom 3. Lebensjahr bis zur Einschulung (Kindergarten) und die 
Hortbetreuung für Schulkinder. 
 
Mit Blick auf die künftige Ausgestaltung der KiTa-Bedarfsplanung hatte sich eine 
Arbeitsgruppe aus Landkreis Hildesheim und mehreren Kommunen gebildet, die unter 
Federführung der Jugendhilfeplanung des Landkreises eine Überarbeitung des bisherigen 
Planungsverfahrens vorgenommen hat.  
 
Die neue Planung beinhaltet erstmalig einen Gesamtplanungszeitraum von sechs Jahren (alt 
vier Jahre) als auch eine Geburtenprognose für den Krippenbereich. Darüber hinaus werden 
die Versorgungsquoten sowohl für den Krippen- als auch für den Hortbereich dargestellt.  
 
Krippe 
 
Im Kindergartenjahr 2019/2020 stehen in den Kindertagesstätten in der Stadt Bockenem 45 
Krippenplätze zur Verfügung. Die Anzahl wird um 20 Plätze in der Tagespflege ergänzt, so 
dass insgesamt 65 Plätze zur Verfügung stehen.   
 
Bund und Länder sind nach derzeitiger Auffassung der Ansicht, dass zur Bedarfsdeckung eine 
durchschnittliche Versorgungsquote von 35 % zugrunde zu legen ist. Die Anzahl der 
Krippenplätze in der Stadt Bockenem war, ergänzt um die Plätze der Tagespflege, bislang 
immer ausreichend bemessen, auch wenn die durchschnittliche Versorgungsquote nicht 
erreicht werden konnte. Es gibt aktuell keine Warteliste.  Es ist aber davon auszugehen, dass 
hier die Nachfrage steigen wird und mittelfristig zusätzliche Krippenplätze geschaffen werden 
müssen. 
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Kindergarten 
 
Im Kindergartenjahr 2019/2020 stehen in der Stadt Bockenem für 3- bis 6-jährige Kinder in 
sechs Einrichtungen 253 Plätze zur Verfügung.    
 
Mit der Änderung des Gesetzes über Tageseinrichtungen für Kinder fallen für die Betreuung 
von Kindern von drei Jahren bis zur Einschulung seit dem 01.08.2018 keine Elternbeiträge 
mehr an. Der Anspruch auf Beitragsfreiheit gilt bis zu einer Betreuungszeit von maximal acht 
Stunden täglich an fünf Tagen in der Woche. Es ist mittlerweile davon auszugehen, dass 
durch die Beitragsfreiheit alle Kinder den bestehenden Rechtsanspruch voll ausschöpfen.  
 
 
Hort 
 
Für den Hortbereich ergeben sich keine Änderungen gegenüber dem gegenwärtigen 
Platzangebot. 
 
 
 
Der Bedarf, der über das hinausgeht, was sich durch die Kitabedarfsplanung abbilden lässt, ist 
sehr schwer einzuordnen. Zuzüge junger Familien mit kleinen Kindern sind schwer zu 
kalkulieren und können nicht abgeschätzt werden. Aufgrund der positiven Entwicklung der 
Baugebiete in Bockenem, der relativ günstigen Mieten auf dem Wohnungsmarkt und des 
damit einhergehenden Zuzugs junger Familien muss angenommen werden, dass die 
Nachfrage nach Krippen- und Kindergartenplätze steigen wird. Diese Einschätzung wird durch 
die bisherigen Anmeldungen für das Kindergartenjahr 2019/2020 bestätigt. Es liegen bisher 
mehr Anmeldungen für den Kindergarten vor als Kinder die Einrichtung verlassen werden.  
 
Als kurzfristige Lösungsmöglichkeit wird zurzeit geprüft, ob in zwei Einrichtungen je eine 
Kleingruppe (befristet) eingerichtet werden kann. Weiter sollen in einem Kindergarten weitere 
Sonderöffnungszeiten angeboten werden, damit eine bedarfsgerechte Betreuung erfolgen 
kann. Über die Anwerbung zusätzlicher Tagespflegepersonen könnten kurzfristig zusätzliche 
Betreuungsplätze generiert werden. Zu diesem Zwecke werden beim Landkreis Hildesheim für 
Interessenten Fortbildungsmöglichkeiten angeboten. 
 
Die Planungen von mittel- und langfristige Lösungsmöglichkeiten haben in enger Abstimmung 
mit dem Rat spätestens nach den weiteren Verhandlungen zum Kita-Vertrag zu erfolgen. 
Verbindliche Regelungen über die Förderhöhe investiver Kosten sind zum 31.07.2019 
zugesagt.  
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Personalkosten für die Kleingruppen und für die Sonderöffnungszeit werden zum größten Teil 
durch die Finanzhilfe des Landes und durch den Zuschuss des Landkreises gemäß KiTa-
Vertrag gedeckt. 
 
 
Beschlussentwurf: 
 
Die Kindertagesstättenbedarfsplanung 2019 wird zur Kenntnis genommen. 
 
 




























